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Am 20. Februar um 20 Uhr laden wir ein zum

Schnupper-Singen 
Oder jeden Freitag,  20 Uhr zur Chorprobe

( Wo: Festhalle, Freistraße)

Gemeinsames singen baut Stress ab, 

macht Spaß und bringt uns zusammen 

Schwäbischer Albverein - Ortsgruppe Nellingen

 
Preisbinokel in der Albvereinshütte - 

Freitag, 27.02.2026 - 19.00 Uhr

Startgebühr 5 Euro. Gäste willkommen.
Wir laden alle herzlich dazu ein. Anmeldung notwendig

telefonisch oder mit Whatsapp Tel. 0160 445 7956 oder mit 
E-Mail albverein-nellingen@web.de

LIEDERKRANZ NELLINGEN
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Herausgeber:
	 Bürgermeisteramt, 89191 Nellingen, Schulplatz 17
	 info@nellingen.de
Verantwortlich für den amtlichen Teil:
	 Bürgermeister Jung oder sein Vertreter im Amt
Verantwortlich für den Anzeigenteil:
	 Fink GmbH Druck und Verlag,  
	 Sandwiesenstr. 17, 72793 Pfullingen 
	 Telefon 0 7121/97 93-0

Wichtiges auf einen BlickWichtiges auf einen Blick
Gemeindeverwaltung
Rathaus Nellingen
Schulplatz 17, 89191 Nellingen
www.nellingen.de - info@nellingen.de 
Telefon Zentrale und Meldeamt 07337 9630-0
Wir sind für Sie da, klingeln Sie am Eingang auf der Nordseite:
Montag, Dienstag, Donnerstag & Freitag� 08.00 bis 12.00 Uhr
Montag, Dienstag� 14.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag� 14.00 bis 18.00 Uhr
Nach vorheriger Absprache sind selbstverständlich auch 
Termine außerhalb dieser Zeiten möglich.
Ein Besuch während der Öffnungszeiten ist ohne Termin mög-
lich. Um Wartezeiten und Kontakte zu minimieren empfehlen 
wir jedoch einen Termin im Vorfeld zu vereinbaren. 
Diese haben dann Vorrang vor der offenen Sprechstunde.
Bürgermeister Christoph Jung – Sprechstunden
Termine nach telefonischer Vereinbarung unter Tel. 96 30-0
Sprechstunden Oppingen - Gemeinschaftshaus 
Donnerstag� 17.00 bis 18.00 Uhr 
nur nach tel. Voranmeldung bei Ortsvorsteher Harald Hezler, 
unter Mobil 0170 4520424 oder Tel. 07337 923181 

Telefonnummern
Schule Nellingen - Schulleitung � 07337/9630-60
Haus der kleinen Bären - Büro Kindergarten � 07337/9630-40
Bauhof
Bauhofleiter Herr Wittlinger 
(Hausmeister Sporth.)� 01 73/9 08 73 81
Bauhofmitarbeiter Herr Schrag 
(Hausmeister Festh.)� 01 73/9 08 73 82
Bauhofmitarbeiter Herr Allgöwer� 01 73/8 81 90 77
Bauhofmitarbeiter Herr Frey � 01 72/6 44 36 00

Notruftafel
Notruf (Unfall, Überfall)� 1 10
Feuerwehr� 1 12
Polizei Amstetten� 0 73 31/7157-0
Polizei Ulm� 07 31/18 80
Ärztlicher Bereitschaftsdienst� 116 117
Giftnotruf Freiburg� 07 61/1 92 40
Albwerk Energieversorgung Geislingen/St.� 0 73 31/2 09-7 77
Gas-Störungsstelle� 08 00/0 82 45 05
Erdgasüberlandleitung terranets bw� 0711/7812-1220
Störungen in der Wasserversorgung� 08 00/61 01-767
(EVF Energieversorgung Filstal)
Außerdem dürfen wir gerne auch auf unsere örtlichen 
Ärzte (innerhalb der normalen Sprechstunden) verweisen:
Dr./FU Brüssel Erwin Beckers (Facharzt für Allgemeinmedizin)
Dr. med. Beate Buck-Beckers (Fachärztin für Allgemeinmedizin)
Private Gemeinschaftspraxis� 07337/497
Dr. med. Joachim Kozak
(erreichbar mittwochs von 14.30-19.00 Uhr� 07337/9249-56                                                                 
oder unter Durchwahl -58 oder -62
Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis
Dr. med. dent E. Eckert und ZÄ Sophie Kriechbaum 
� 07337/923030

Vertretung des Hausarztes:
Notfallpraxis Ulm am Bundeswehrkrankenhaus Ulm
Oberer Eselsberg 40, 89081 Ulm
Zentrale Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes: � 116 117
docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 116117
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und digi-
tal eine medizinische Ersteinschätzung und Handlungsempfehlung. 
Wird eine Videosprechstunde empfohlen, kann direkt zu einer tele-
medizinischen Beratung vermittelt werden.
Ärztlicher Notdienst für Kinder und Jugendliche: 
Zentrale Notfallpraxis an der Universitätsklinik  
für Kinder- und Jugendliche 
Eythstraße 24, 89075 Ulm; - ohne Voranmeldung 
Zahnärztlicher Notdienst	  
in Baden-Württemberg 0761/120 120 00 	  
oder unter www.kzbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst/
Feuerwehr/Rettungsdienst: 112 ohne Vorwahl
Tel.-Nr. für Krankentransport: 0731 192 22
Ambulanter Pflegeservice GmbH ADK
Standort Laichingen	  
Der Pflegedienst ist unter Telefon-Nr. 0 73 33/8 02 -168 rund um 
die Uhr erreichbar.
Pflegestützpunkt Alb-Donau-Kreis
Schillerstraße 30, 89077 Ulm
Alice Renz - Kontaktzeiten: Montag bis Freitag 
Telefon-Nr. 0731 185-4513, alice.renz@alb-donau-kreis.de
Ortskrankenpflegeverein Laichinger Alb e. V. 
Tel. 07333 95394-27, info@okv-laichinger-alb.de, 
www.okv-laichingen.de
AWO Seniorenzentrum Nellingen
Römerstraße 37, Tel. 07337 92 411-0

Die aktuellen Notdienste finden Sie auf der Homepage  
der Landesapothekerkammer www.lak-bw.de oder über  
https://www.aponet.de/apotheke/notdienstsuche

Bei Fundtieren aus dem Gemeindebereich Nellingen steht folgende 
Notfall Telefon-Nummern zur Verfügung:
Tierheim Geislingen und Umgebung     Tel. 0159 – 076 207 76 - diese 
Nummer ist von 8:00 bis 20:00 Uhr durchgehend besetzt!
Außerhalb dieser Zeit ist die Polizei zu verständigen.
Weitere Kontaktmöglichkeiten oder nach vorhergehender Anmeldung:
Tierheimbüro-Öffnungszeit: 9:00 bis 11:00 Uhr
Tierheimbüro Email: tierheimleitung@tierschutz-geislingen.de
Adresse: Aufhauser Str. 46, 73312 Geislingen-Türkheim
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Neue Ausweisgebühren seit 07.02.2026
Wir möchten Sie über die neuen Gebühr für einen Personal-
ausweis informieren. Diese wurde kurzfristig zum 07.02.2026 
angehoben.
Die Gebühr für einen Personalausweis bis zum 24. Lebensjahr 
wurde von bisher 22,80 € auf 27,60 € angehoben, die Gebühr für 
einen Personalausweis ab dem 24. Lebensjahr wurde ebenfalls 
von 37,00 € auf 46,00 € angehoben. Die Gültigkeitsdauer von 6 
bzw. 10 Jahren bleibt unverändert.
Gebührenübersicht ab 07.02.2026
Art des Dokuments 	�  Gebühren - Gültigkeitsdauer
Reisepass bis 24. Lebensjahr 		  37,50 € - 6 Jahre
Reisepass ab 24. Lebensjahr 		  70,00 € - 10 Jahre
vorläufiger Reisepass 			   26,00 € - 1 Jahr
Personalausweis bis 24. Lebensjahr 	 27,60 € - 6 Jahre
Personalausweis ab 24. Lebensjahr 	 46,00 € - 10 Jahre
vorläufiger Personalausweis 		  10,00 € - 3 Monate
Wenn von der Möglichkeit im Bürgerbüro ein Passbild zu erstel-
len, Gebrauch gemacht wird, fällt zudem eine Gebühr von 6,00 
€ an. Wir weisen darauf hin, dass das Führen eines Ausweises/
Passes ab dem 16. Lebensjahr Pflicht ist.

Landtagswahl 08.03.2026
Aus der Broschüre "Einfach wählen gehen" der Lpb.
https://www.landtagswahl-bw.de/fileadmin/lpb_hauptportal/
pdf/publikationen/wahl_ltw_2026/bw_landtagswahl_
2026_bf.pdf

 

 

Steuererklärungsvordrucke 2025

Die Steuererklärungsvordrucke 
für das Jahr 2025 liegen ab so-
fort im Rathaus zur Abholung 
bereit.

 

Aktuelles  
aus unserer Gemeinde

Brennholz- und Flächenlosverkauf am 
04.03.26 19 Uhr in der Festhalle
Sehr geehrte Brennholz-Interessenten!
Der diesjährige Brennholz- und Flächenlosverkauf der Ge-
meinde Nellingen findet am Mittwoch, 04. März um 19:00 
Uhr in der Festhalle statt.
Es kommen zum Verkauf:
103 Polter mit rd. 290 Fm (400 Rm) und
27 Flächenlose mit rd. 65 Fm (90 Rm)
Der Verkauf erfolgt wieder durch Versteigerung. Der Brenn-
holzverkauf soll die Versorgung der örtlichen Bevölkerung si-
cherstellen und ist an private Endverbraucher gerichtet. Daher 
erhalten nur Bürger aus der Gesamtgemeinde Nellingen eine 
Bieternummer. Die Beschränkung der Abgabemenge je Haus-
halt wurde aufgehoben. Sollten nach der Versteigerung noch 
Polter ohne Gebot sein, können diese zum Durchschnittspreis 
der Versteigerung auch von Auswärtigen erworben werden.
Bitte beachten Sie, dass in zertifizierten Betrieben, wie dem Ge-
meindewald Nellingen, zur Aufarbeitung von jeglichem Brenn-
holz (Flächenlose und Polterholz), ein Motorsägenlehrgang 
zwingend vorgeschrieben ist (AGBs)! Ein entsprechender 
Nachweis (Kopie) ist bei der Aufarbeitung im Wald mitzufüh-
ren. Befahrung der Flächenlose nur auf Rückegassen und bei 
passender Witterung! Das Tragen der persönlichen Schutzaus-
rüstung (PSA) ist zwingend vorgeschrieben.
In diesem Jahr wird das Brennholz im Katzenhau (Oppingen) 
P1-31, im Kalkshau P 33-40+63-95, im Büschhau P41-59+96-
103 und im Ödespergerhau P60-62 bereitgestellt. Polter sind 
mit blauen Polternummern angeschrieben sowie mit weißen 
Nummern-Plättchen angeschlagen. Flächenlose sind numme-
riert und mit rot markierten Pfosten abgesteckt. Polter und Flä-
chenlose können ab sofort besichtigt werden.
Sämtliche Unterlagen (Lagerortkarte, Flächenloskarten, Polter- 
und Flächenlos-Verzeichnisse) stehen auf der Homepage der 
Gemeinde Nellingen unter www.nellingen.de/aktuelles zum 
Herunterladen bereit. Die Verzeichnisse sind auch in ausge-
druckter Form im Rathaus erhältlich.
Gewerbliche Brennholz-Käufer können sich an die Holzver-
kaufsstelle des Landratsamtes wenden: holzverkaufsstelle@
alb-donau-kreis.de oder 0731/ 185-1650.
Gez. Forstrevier Merklingen, Timo Allgaier, Gemeindeverwal-
tung Nellingen
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Kulturlandschaftspreis 2026 
Bewerbungen bis 30. April
Der Schwäbische Heimatbund und die Sparkassen vergeben 
2026 erneut den Kulturlandschaftspreis. Ausgezeichnet werden 
Privatpersonen, Vereine und Initiativen, die sich seit mindes-
tens drei Jahren vorbildlich für den Erhalt traditioneller Kultur-
landschaften engagieren – etwa Streuobstwiesen, Steillagen-
Weinberge oder Wacholderheiden. Die Jury legt Wert auf die 
Verbindung traditioneller Bewirtschaftung mit neuen Ideen.
Der Preis wird seit 1991 vergeben; drei Hauptpreise sind mit 
jeweils 1.500 Euro dotiert, dazu kommt ein Sonderpreis „Klein-
denkmale“ (500 Euro) für Projekte zur Dokumentation und 
Pflege kleiner historischer Bauwerke wie Wegkreuze, Trocken-
mauern oder Gedenksteine.
Bewerben können sich Teilnehmende aus dem Vereinsgebiet des 
Schwäbischen Heimatbundes. Einsendeschluss für schriftliche 
Bewerbungen (DIN A4) ist der 30. April 2026 . Informationen und 
Broschüren gibt es unter www.kulturlandschaftspreis.de, beim 
Schwäbischen Heimatbund sowie bei allen württembergischen 
Sparkassen. Die Preisverleihung findet im Herbst 2026 statt.

Amtliche  
Bekanntmachungen

Einladung zur Gemeinderatssitzung
am Montag, den 23. Februar 2026 im Rathaus Nellingen, 
Schulplatz 17, Sitzungssaal
Beginn der öffentlichen Sitzung ist um 19.00 Uhr.
Tagesordnung:
01. 	� Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 

20.01.2026 gefassten Beschlüsse
02. 	� Einwohnerfragestunde
03. 	� Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026/2027
04. 	� Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Nellingen 2026/2027
05. 	� Bericht der Integrationsbeauftragten des GVV Laichinger Alb
06. 	� Neufassung: Satzung über die Form der öffentlichen Be-

kanntmachung der Gemeinde Nellingen
07. 	� Bauplatzvergabe Baugebiet Geislinger Linde II und 
		  Bruckäcker V
08. 	� Bauantrag zur Errichtung eines Balkons im 1. OG, 
		  Raiffeisenweg 6, 89191 Nellingen
09. 	� Verbandsversammlung des GVV Laichinger am 26.02.2026 

(Information öffentlicher Teil)
10. 	� Verbandsversammlung des Zweckverbands Industrie- und Ge-

werbegebiet Laichinger Alb (IIG) am 04.03.2026 (Information)
11. 	� Verbandsversammlung des Verbands Region Schwäbische 

Alb (RSA) am 04.03.2026 (Information)
12. 	� Antrag des Harmonika Club Nellingen auf ermäßigte Be-

nutzungsgebühren Festhalle für die Hauptversammlung
13. 	� Sporthalle - Hallenvergabe an Auswärtige: Künstler Media 

für 24.09.27 ("Hillu´s Herzdropfa")
14. 	 Annahme von Spenden
15. 	 Verschiedenes, Anfragen
Die interessierte Bevölkerung ist zu dieser öffentlichen Sitzung 
herzlich eingeladen. Die Sitzungsunterlagen finden Sie im Ra-
tsinformationssystem auf der Homepage der Gemeinde Nellin-
gen unter www.nellingen.de.
Mit freundlichen Grüßen
Christoph Jung
Bürgermeister

Wahlbekanntmachung
1. 	� Am 8. März 2026 findet die Wahl zum 18. Landtag von 

Baden-Württemberg 	statt.
	 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
2. 	 �Die Gemeinde Nellingen ist in folgende 2 Wahlbezirke ein-

geteilt:

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in 
der Zeit vom 26.01.2026 bis 15.02.2026 übersandt worden sind, 
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte zu wählen hat.
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergeb-
nisses um 16:00 Uhr im Rathaus Nellingen, 2. OG, Vereinsraum, 
Schulplatz 17, 89191 Nellingen, rollstuhlgerecht, zusammen.
3. �	� Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 

Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er einge-
tragen ist.

	� Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und zur 
Identitätsfeststellung ihren Personalausweis oder Reise-
pass zur Wahl mitzubringen.

	� Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden.

	� Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler 
erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel aus-
gehändigt.

	 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
	� Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Num-

mer
	 a) �für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Na-

men der Bewerber und gegebenenfalls Ersatzbewerber 
der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der 
Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
dieser, bei Kreiswahlvorschlägen von Einzelbewerbern 
außerdem die Angabe Einzelbewerber und rechts von 
dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kenn-
zeichnung,

	 b) �für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Be-
zeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der ersten 
fünf Listenbewerber der zugelassenen Landeslisten und 
links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kenn-
zeichnung.

	 Der Wähler gibt
	 seine Erststimme in der Weise ab,
	� dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie 
gelten soll,

	 und seine Zweitstimme in der Weise,
	� dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie 
gelten soll.

	� Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum ge-
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kennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine oder 
dem besonderen Nebenraum darf nicht fotografiert oder 
gefilmt werden.

4. 	� Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahler-
gebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zu-
tritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts 
möglich ist.

5. 	� Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 
im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

	 a) �durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 
dieses Wahlkreises oder

	 b) durch Briefwahl
	 teilnehmen.

	� Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemein-
debehörde einen Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtli-
chen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelum-
schlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so recht-
zeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen 
Stelle abgegeben werden.

6. 	� Ungültig sind Stimmabgaben, wenn der Stimmzettel eine 
Änderung, einen Vorbehalt oder einen beleidigenden oder 
auf die Person des Wählers hinweisenden Zusatz enthält 
oder wenn sich bei der Briefwahl in dem Stimmzettelum-
schlag sonst eine derartige Äußerung befindet oder der 
Stimmzettelumschlag gekennzeichnet ist (§ 42 Absatz 1 
Satz 1 Nummern 6 und 7 des Landtagswahlgesetzes)

7. 	� Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist un-
zulässig (§ 8 Absatz 3 Satz 2 des Landtagswahlgesetzes).

	� Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnah-
me erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Ent-
scheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht 
(§ 8 Absatz 4 Satz 2 des Landtagswahlgesetzes).

	� Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlbe-
rechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Absätze 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Nellingen, den 20.02.2026

Die Gemeindebehörde

Bürgermeisteramt Nellingen
Christoph Jung, Bürgermeister

Einladung
zur Sitzung der Verbandsversammlung 
am Mittwoch, 4. März 2026 um 17.00 
Uhr im Sitzungssaal des Alten Rathau-
ses in Laichingen
Tagesordnung - Öffentlich
1. 	� Fünfte Satzung zur Änderung der Satzung über den Zweck-

verband „Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet 
Laichinger Alb“

2. 	� Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan 
2026 und Finanzplanung 2027 bis 2029

3. 	� Sanierung der Rudolf-Diesel-Straße und der Carl-Zeiss-Stra-
ße im Interkommunalen Industrie- und Gewerbegebiet

4. 	 Bekanntgaben und Anfragen
Klaus Kaufmann
Verbandsvorsitzender

 
Einladung
zur 22. Verbandsversammlung des Verbands Region Schwäbi-
sche Alb am 4. März 2026 um 19:00 Uhr (bitte beachten!)
im Bürgersaal des Kultur- und Sporttreffs in 89160 Dornstadt, 
Im Mittelbühl 25
Tagesordnung (öffentlich)
1. Bekanntgaben
2. �Beauftragung der Servicestelle für dialogische Bürgerbeteili-

gung Baden-Württemberg für die Ausgestaltung und Umset-
zung der vorgezogenen Bürgerbeteiligung zur Umsetzung 
eines interkommunalen Industrie- und Gewerbeparks durch 
den Zweckverband Region Schwäbische Alb

3. Wahl des Verbandsvorsitzenden
4. Wahl der 3 Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden
5. Bestellung der Geschäftsleitung
6. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026
7. Anfragen und Verschiedenes
Laichingen, 11. Februar 2026
Klaus Kaufmann
Bürgermeister - Verbandsvorsitzender

Abfallecke

Termine
Bitte stellen Sie die Tonnen bis 6.00 Uhr bereit.
Blaue Tonne
Freitag, 27.02.2026
Restmüll und Gelbe Tonne
Die Termine sind im persönlicher Abfallkalender zu finden. 
Dieser wurde jedem Haushalt übersandt.
Winteröffnungszeiten Grüngutsammelplatz November 
bis Februar samstags: 12.00 bis 16.00 Uhr
Öffnungszeiten Entsorgungszentrum Laichingen
Entsorgungseinrichtungen im ganzen Landkreis können 
genutzt werden.
Graf-von-Zeppelin-Straße 21
Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag 09:00 Uhr - 17:00 Uhr
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Serviceanfragen und Reklamationen von Abfall 
Gelbe Tonne - Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG
Tel.: 0800/0785600 - E-Mail: de-ves-info-ulm@veolia.com
Blaue Tonne - Gebr. Braig GmbH & Co. KG - Telefonnummer:
07391/77030, E-Mail: info@braig-ehingen.de
Restmüll- und Biotonne - Abfallwirtschaft Alb-Donau-
Kreis
Tel.: 0731/185-3333 - E-Mail: kundenservice@aw-adk.de

ENDE AMTLICHER TEIL. Für die folgenden Beiträge sind 
Kirchen, Organisationen, Vereine usw. inhaltlich selbst 
verantwortlich. Dies betrifft auch die Veröffentlichung 
von Fotos und Texten nach der Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO).

Bücherei Nellingen

Liebe Leser und Leserinnen,
bei uns kann man Bücher, Zeitschriften, Videos und Tonträger 
in unterschiedlichen Formen kostenfrei ausleihen.
Wir haben für Euch montags von 15.00 bis 17.00 Uhr und frei-
tags von 14.30 bis 16.30 Uhr geöffnet.
Telefonische Verlängerungen sind möglich, allerdings nur wäh-
rend der Öffnungszeiten.
Hier noch unsere Rufnummer: 07337-9630-39
Herzliche Grüße- Euer Bücherei-Quartett

Kirchliche Nachrichten

 
Evangelische Kirchengemeinde Nellingen - Oppingen
Evangelisches Pfarramt Nellingen-Oppingen
Kirchgasse 3, 89191 Nellingen
Telefon: 07337/472, Fax: 07337/922096
Sekretariat: Pfarramt.Nellingen-Oppingen@elkw.de
Homepage: www. nellingen-oppingen-evangelisch.de
Instagram: kirche_nellingen_oppingen
Pfarrerin Sandra Baier: Sandra.Baier@elkw.de
Pfarrerin Heidi Schweizer: Heidi.Schweizer@elkw.de
Tel. Nr. 0170 8611223
Vikarin Petra Lang: petra-elke.lang@elkw.de
Tel. Nr. 01522 9626533
Bürozeiten
Dienstag und Donnerstag von 09:00 – 11:30 Uhr.
Wochenspruch: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er 
die Werke des Teufels zerstöre. (1. Johannes 3,8b)

Veranstaltungen, Gruppen und Kreise

Freitag, 20. Februar 2026
14:30 – 16:30 Uhr Bücherei im Bürgerhaus
Montag, 23. Februar 2026
14:30 Uhr Seniorengymnastik in der Sporthalle
15:00 – 17:00 Uhr Bücherei im Bürgerhaus

Kinderchor im Gemeindehaus
15:30 Uhr – 16:15 Uhr Gruppe 1
16:15 Uhr – 17:00 Uhr Gruppe 2
Dienstag, 24. Februar 2026
09:30 Uhr – 11:00 Uhr „Kleine Rettichle“
für Babys und Kleinkinder bis 3 Jahren mit Mama, Papa oder 
Großeltern.
Kontakt: Cagla Altundas, Tel. 0179-4402446 oder
Veronika Lorenz, Tel. 01573-6768977
Freitag, 27. Februar 2026
14:30 – 16:30 Uhr Bücherei im Bürgerhaus

Gottesdienste

Sonntag, 22. Februar 2026
09:30 Uhr Gottesdienst in Scharenstetten
10:45 Uhr Gottesdienst in Nellingen
In beiden Gottesdiensten feiert Pfr.in Schweizer das
Abendmahl (Wein/Saft) mit Ihnen.
10:30 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus

Hinweise

Seniorennachmittag am 5. Februar: Humor ist wohl, wenn 
man trotzdem lacht

Einen Nachmit-
tag zum Nach-
denken bereitete 
uns der ehemali-
ge katholische 
Pfarrer Gerd 
Steinwand aus 
Allmendingen. 

Eingeladen mit dem Ziel, uns verschiedene Aspekte des Hu-
mors bei Christenmenschen aufzuzeigen, ermutigte uns der 
Referent zum dankbaren Blick zurück und zum hoffnungsvol-
lem Blick nach vorne – denn dazu haben wir ja allen Grund, als 
„Inhaber der frohen Botschaft schlechthin“. Trotzdem war die 
Ausbeute an Nützlichem und Erbaulichem an diesem Nachmit-
tag letztlich leider recht überschaubar. Harmonisch ging der 
Nachmittag dennoch zu Ende: es gab viele Geburtstagskinder 
zu besingen, und bei Kaffee, Kuchen und Butterbrezeln blieb 
noch genug Zeit für Austausch und Geselligkeit.

 
Maria Königin Laichingen 
Pfarramt – Gartenstraße 18, 89150 Laichingen
Telefon: 07333/6800, Fax: 07333/947075
E-Mail: mariakoenigin.laichingen@drs.de
Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr
Dienstagnachmittag von 15 bis 18 Uhr
Pfarramtssekretärin Ingeborg Slavik
Homepage: www.maria-regina.net
Instagram: se_laichingeralb
Pfarrer Karl Enderle: Kirchenplatz 3, 72589 Westerheim, 
Telefon 07333/5412, karl.enderle@drs.de
Samstag, 21. Februar 
16.00 Uhr Gottesdienst in kroatischer Sprache
Sonntag, 22. Februar 
10.30 Uhr Eucharistiefeier
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Dienstag, 24. Februar 
18.30 Uhr Eucharistiefeier
Donnerstag, 26. Februar 
17.00 Uhr Stille Anbetung
18.00 Uhr Probe Schola Gregoriana
19.30 Uhr Kirchenchorprobe
Sonntagsgottesdienste in der Seelsorgeeinheit
Samstag, 21. Februar 
18.30 Uhr Eucharistiefeier, anschließend Anbetung in Wester-
heim
Sonntag, 22. Februar 
09.00 Uhr Wort-Gottes-Feier in Ennabeuren
09.00 Uhr Eucharistiefeier, anschließend Frühstück in Berghülen
10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Westerheim
TV-Gottesdienst 
Sonntag, 22. Februar
09.30 Uhr ZDF: Evangelischer Gottesdienst aus Göttingen
Gebet der Woche: 
Allmächtiger Gott, du schenkst uns die heiligen vierzig Tage als 
eine Zeit der Umkehr und der Buße.
Gib uns durch ihre Feier die Gnade, dass wir in der Erkenntnis 
Jesu Christi voranschreiten und die Kraft seiner Erlösungstat 
durch ein Leben aus dem Glauben sichtbar machen.
Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geis-
tes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Angebot in der Fastenzeit in Westerheim
Herzliche Einladung zum gemeinsamen Bibelteilen!
Die katholische Kirchengemeinde Christkönig lädt Sie herzlich 
ein, an drei Abenden in der Fastenzeit gemeinsam in die Heilige 
Schrift einzutauchen. Beim Bibelteilen haben die Teilnehmer 
die Gelegenheit, sich in einer offenen und wertschätzenden 
Atmosphäre über Bibeltexte auszutauschen. Gedanken und 
Fragen werden geteilt, um den Glauben zu stärken. Die Bot-
schaften und Geschichten der Bibel sollen lebendig werden 
und ihre Relevanz in unserem heutigen Leben entfalten.
Unabhängig davon, ob Sie bereits mit der Bibel vertraut sind 
oder einfach nur neugierig, jeder ist willkommen! Die Veranstal-
ter freuen sich auf Ihre Teilnahme und auf inspirierende Abende 
in gemeinsamer Runde.
Wann und Wo:
Montag, den 23. Februar 2026 im Sängerheim, Eichstraße 7, 
Westerheim
Montag, den 9. März 2026 in der Marienburg, Westerheim
Montag, den 23. März 2026 in der Marienburg, Westerheim
Beginn jeweils um 19:30 Uhr
Veranstaltungen im Dekanat
Geistlicher Weg durch die Fastenzeit
Unter dem Motto "Glauben im Spielraum der Nachfolge Jesu" 
lädt das Dekanat Ehingen-Ulm zu einem geistlichen Weg durch 
die Fastenzeit ein. Ein Begleitheft für die Tage vom Zweiten Fas-
tensonntag (01.03.) bis zum Ostersonntag (05.04.) wird kosten-
los per Post oder per Mail im PDF-Format zugeschickt. Impulse 
erschließen neue Lebensmöglichkeiten und ein neues Zuge-
hen auf Menschen, die einem fremd geworden sind oder immer 
schon fremd waren, und regen einen freundschaftlichen Dialog 
mit dem Herrn auf seinem Kreuzweg an. Der Auftaktabend am 
Donnerstag, 26. Februar im Bischof-Sproll-Haus, Olgastr. 137, 
Ulm kann auch per Video- und Telefonkonferenz besucht wer-
den. Anforderung des Begleitheftes über Tel.: 0731/9206010, 
E-Mail: dekanat.eu@drs.de möglich.

Weitere Veranstaltungen in unserer Seelsorgeeinheit fin-
den Sie auf unserer Homepage und auf Instagram - Sie sind 
immer herzlich eingeladen.

Vereinsnachrichten

 
 

Einladung zur Abteilungsversammlung
Einladung zur Abteilungsversammlung der Abteilung Nellin-
gen am Samstag, 28. Febr. 2026 um 20 00 Uhr im Feuerwehr-
haus
Tagesordnung 
1. Begrüßung
2. Übungs- und Einsatzbericht
3. Bericht des Schriftführers
4. Bericht des Kassierers | Bericht der Kassenprüfer
5. Bericht der Altersabteilung
6. Bericht der Jugendgruppe
7. Bericht der Brandschutzfrüherziehung
8. Abteilungsübergreifende Themen
9. Entlastung
10. Neueinstellung
11. Wahl der Kassenprüfer
12. �Wahl des Abt. Kommandant | Wahl des Stv. Abt. Komman-

dant
13. Dienstanwesenheitsliste
14. Ehrung für 25-jährige Dienstzeit
15. Beförderungen
16. Übergabe goldenes Leistungsabzeichen
17. Verschiedenes, Wünsche, Anträge

 
Mitgliederversammlung am 03.03.2026 entfällt
​Wegen einer neuen rechtlichen Situation entfällt die angekün-
digte Mitgliederversammlung am Dienstag 03.03.2026 .
gez. Heinz Wittlinger - Schriftführer -

 
Nudelherstellung mit Verkostung
Am Freitag, 27. Februar 2026 stellen wir verschiedene Nudeln 
selbst her und kochen davon anschließend ein 4-Gänge Menue. 
Beginn: 19.30 Uhr in der Schulküche in Nellingen.
Unkostenbeitrag: 10,00 € für Mitglieder und 12,00 € für Nicht-
mitglieder.
Referentin: Katrin Wörz, Nellingen
Anmeldung bei Heidi Schmauz unter 07337/6317 bis spä-
testens 23.02.2026
!!! Gäste sind herzlich willkommen !!!
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Singstunde und Schnupper-Singen
Freitag, 20. Februar 2026 um 20.00 Uhr findet unsere nächste 
Singstunde und das Schnupper-Singen im Proberaum der 
Festhalle im 1. Stock statt. 
Wer Interesse hat, darf gerne vorbei kommen, um mit uns ein 
paar fröhliche Stunden zu verbringen. Denn es ist bekannt, dass 
gemeinsames Singen Stress abbaut, Spaß macht und uns zu-
sammen bringt.
Bitte um Beachtung
Montag, 23. Februar 2026 um 20.00 Uhr findet dann die nächste 
Probestunde statt, da die am Freitag, 27. Februar 2026 ausfällt.
Zur Kenntnisnahme an alle Mitglieder
Am 20. März 2026 findet unsere Hauptversammlung statt. Da 
unsere Satzung aus dem Jahr 1956 stammt, musste diese dem 
heutigen Stand angepasst werden. Zugrunde gelegt wurde 
die Mustersatzung vom SCV Stuttgart. Die Einwilligung vom 
Amtsgericht und Finanzamt Ulm liegt bereits vor. Die über-
arbeitete Satzung liegt ab Montag, 23. Februar 2026 auf der 
Gemeinde bei Frau Vollmer Zimmer 14 während den üblichen 
Öffnungszeiten, sowie Freitags von 20.00 bis ca. 22.00 Uhr im 
Proberaum der Festhalle zur Einsichtnahme aus. Wir werden 
bei der Hauptversammlung über diese Satzung abstimmen. 
Nähere Einzelheiten folgen noch.

 
Hauptversammlung
Einladung zur Hauptversammlung am Freitag, 13.03.2026 um 
20 Uhr im Schützenhaus Nellingen.
Tagesordnung:
(1) Begrüßung
(2) Totenehrung
(3) Berichte
(4) Entlastung
(5) Wahlen
(6) Wünsche und Anträge
(7) Verschiedenes
Wünsche und Anträge müssen 14 Tage vor der Hauptversamm-
lung beim 1. Vorsitzenden schriftlich eingereicht werden.
Die Vorstandschaft, 1. Vorsitzender Christian Aigner

 
Preisbinokel in der Albvereinshütte -  
Freitag, 27.02.2026 - 19.00 Uhr
Startgebühr 5 Euro. Gäste willkommen.
Wir laden alle herzlich dazu ein. Anmel-
dung notwendig - telefonisch oder mit 
Whatsapp
Andreas Vollmer & Jochen Mayer (Tel. 0160 
445 7956)

Einladung
Am Montag, 23.02.2026, findet im großen Sitzungssaal des 
Landratsamts in Ulm eine Sitzung des Ausschusses für Bil-
dung, Gesundheit, Kultur und Soziales des Kreistags statt. 
Beginn ist um 14:30 Uhr.
Tagesordnung
Öffentliche Beratung
1. Präsentation der Gewerblichen Schule Ehingen
2. �Erhöhung der laufenden Geldleistungen in der Kindertages-

pflege ab 1. Januar 2026
3. Vorstellung des Ehrenamtsportals
4. Annahme einer Spende
5. Bekanntgaben
Heiner Scheffold
Landrat

Artenschutz: Regeln für Gehölzschnitt
Bäume, Hecken und Sträucher sind wichtige Lebensräume. 
Zum Schutz brütender Tiere gilt nach Bundesnaturschutz-
gesetz: 
Vom 1. März bis 30. September sind das Fällen von Bäumen 
sowie das Entfernen von Hecken und Sträuchern verboten.
Sind Nester, Baumhöhlen oder andere Tierquartiere vorhan-
den, ist die untere Naturschutzbehörde zu informieren. Auch 
bei notwendigen Fällungen aus Verkehrssicherheitsgründen ist 
vorher ein Antrag zu stellen. Verstöße können mit Bußgeldern 
geahndet werden.
Ganzjährig erlaubt sind:
Pflegeschnitt von Formhecken
Auslichten und Verjüngen von Obst- und Ziergehölzen
Sommerschnitt an Obstbäumen
Rückschnitt zur Verkehrssicherheit (Lichtraumprofil)
Rodungen/Fällungen von geringem Bewuchs bei zulässigen 
Baumaßnahmen
Fragen beantworten die Naturschutzfachleute des Landratsamts 
Alb-Donau-Kreis unter: 0731 185-1323, -1280, -1645, -1594.

Angebot für Waldbesitzende am 13. März 
2026: Tipps zur Wertholzversteigerung
Die Untere Forstbehörde des Landratsamtes Alb-Donau Kreis 
lädt alle interessierten Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer 
sowie die Forstbetriebsgemeinschaften zu einer Nachbespre-
chung der Wertholzversteigerung ein. Diese findet am Freitag, 
den 13. März 2026, um 14:00 Uhr auf dem Wanderparkplatz 
„Englen G´häu“ bei Langenau statt – etwa eine Woche nach der 
Wertholzversteigerung (Submission), bei der Waldbesitzende 
wertvolle Einzelstämme aus der Region zum Verkauf anbieten.
Die Forstrevierleiter, Verena Pfründer und Dennis Eninger, er-
klären bei dem Termin den Ablauf einer Submission und die 
Kriterien, auf die Waldbesitzende achten sollten. Anschließend 
findet ein gemeinsamer Rundgang über den Platz statt. Bei die-
sem können die wertvollsten Stämme begutachtet werden, 
die in der Woche zuvor die besten Gebote erzielt haben. Dabei 
vermitteln die Forstrevierleiter auch, warum andere Stämme 
schlechter abgeschnitten haben.
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Für die Landwirtschaft

Fachtagung: Neue Perspektiven für alte Ställe
Der Fachdienst Landwirtschaft des Alb-Donau-Kreises lädt 
am Donnerstag, 26. Februar 2026, zur Fachtagung über die 
Umnutzung landwirtschaftlicher Gebäude ein. Beginn ist um 
9:30 Uhr im Gasthaus Rössle, Bahnhofstraße 33 in Laichin-
gen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung über eveeno.
com/248352157 ist erforderlich.
Fachvorträge am Vormittag beleuchten
- �baurechtliche und immissionsschutzrechtliche Rahmenbedin-

gungen (Regierungspräsidium Stuttgart, Alb-Donau-Kreis),
- �Fördermöglichkeiten wie LEADER, ELR und AFP (Regierungs-

präsidium Tübingen),
- �sowie die innerörtliche Flurbereinigung zur besseren Nutzung 

von Grundstücken (Vortrag Marc Bierkamp). Er erläutert, wie 
Grundstücke im Innenbereich durch entsprechende Verfahren 
besser nutzbar gemacht werden können.

Am Nachmittag berichten zwei Praktiker aus Hohentengen-
Eichen und Hüttisheim über die erfolgreiche Umnutzung eines 
Schweine- bzw. Kälberstalls. Abschließend folgt ein Beitrag zu 
steuerlichen Aspekten bei Nutzungsänderungen.
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit mehreren Land-
wirtschaftsämtern der Region sowie dem Verein für landwirt-
schaftliche Fachbildung Alb-Donau-Ulm statt.

E-Rechnung im landwirtschaftlichen Betrieb: 
Was zu beachten ist
Seit dem 1. Januar 2025 müssen landwirtschaftliche Betriebe 
grundsätzlich in der Lage sein, elektronische Rechnungen im 
vorgeschriebenen Format zu empfangen, zu verarbeiten und 
digital zu archivieren. Zwar gelten Übergangsfristen: Bis Ende 
2026 – je nach Umsatz teilweise auch darüber hinaus – dürfen 
weiterhin Papier- oder PDF-Rechnungen versendet werden, so-
fern der jeweilige Geschäftspartner zustimmt. Dennoch sorgt 
die neue Regelung bei vielen Landwirtinnen und Landwirten 
weiterhin für Unsicherheit.
Welche Anforderungen konkret gelten und wie Betriebe die 
gesetzlichen Vorgaben praxisnah umsetzen können, erläutert 
Steuerberater Andreas Knäuer, Geschäftsführer der LGG Steu-
erberatung GmbH. Er spricht im Anschluss an die Regularien 
im Rahmen der Mitgliederversammlung des Vereins landwirt-
schaftliche Fachbildung (vlf ) Alb-Donau-Ulm.
Die Mitgliederversammlung findet am Dienstag, 3. März 2026, 
im Gasthaus Hirsch, Rißtisser Straße 4 in Ersingen, statt. Beginn 
ist um 20 Uhr. Eingeladen sind alle Mitglieder des vlf Alb-Do-
nau-Ulm sowie interessierte Gäste.

Energiewende vor Ort

Richtig lüften spart bis zu 15 % Heizenergie
Wussten Sie: Durch falsches Lüften 
und undichte Fenster gehen bis zu 
15 % Heizenergie verloren.
Viele Menschen kippen im Winter 
stundenlang das Fenster. Das ist teuer. Die warme Luft geht 

raus – die Wände kühlen aus. Danach muss die Heizung viel 
stärker arbeiten.
Besser ist Stoßlüften: Öffnen Sie das Fenster ganz. Lüften Sie 5 
bis 10 Minuten. Am besten mehrmals am Tag.
So wird die feuchte Luft schnell ausgetauscht. Die Wände blei-
ben warm. Das spart Energie und schützt vor Schimmel.
Prüfen Sie außerdem Ihre Fenster: Zieht es? Spüren Sie kalte Luft 
am Rahmen? Dann können neue Dichtungen helfen. Sie sind 
günstig und leicht einzubauen. Schon kleine Undichtigkeiten 
erhöhen die Heizkosten deutlich.
Unser Tipp: - Fenster nicht kippen - 2–4 Mal täglich kurz und 
kräftig lüften - Dichtungen prüfen und bei Bedarf erneuern 
So sparen Sie Heizkosten – ganz ohne große Investition.
Die Regionale Energieagentur hilft Ihnen beim Energiesparen. 
Nutzen Sie unser kostenloses und unabhängiges Erstbera-
tungsangebot.
Kontakt:
Regionale Energieagentur Ulm gGmbH
Hafenbad 25, 89073 Ulm
Tel. 0731-79033080 info@regionale-energieagentur-ulm.de
www.regionale-energieagentur-ulm.de

Natur und Umwelt

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
Ob bei Baumpflanzungen und Exkursionen 
oder beim Waldbaden; ob für Kinder, Jugend-
liche oder Erwachsene – es gibt viel zu entde-
cken in den Wäldern Baden-Württembergs!
Auch 2026 haben Landesverband und Kreis-
verbände der SDW BW vielfältige Veranstal-
tungen im und um den Wald geplant. Stöbern 
Sie gerne unter den Terminen auf unserer Internetseite www.
sdw-bw.de/termine oder auf den Seiten Ihres jeweiligen Kreis-
verbandes unter www.sdw-bw.de/kreisverbaende-vor-ort. Ei-
nige Kreisverbände betreiben auch eigenständige Internetsei-
ten, auf denen Sie sich ebenfalls informieren können.

Interessantes & 
Wissenswertes

Kinderkleider-Flohmarkt Merklingen
Unser Frühjahr-/Sommerbasar findet am Samstag, 14. März 
2026 in der Sport- und Mehrzweckhalle in Merklingen statt.
Kenn-Nummer Vergabe unter: https://www.unserbasar.
de/?merklingen
Anmeldung ab 23. Februar 2026, 10.00 Uhr! 
Pro Anlieferer werden max. 99 Teile darunter max. 5 Paar Schuhe 
angenommen.
Die gut erhaltenen Artikel können am Freitag, 13. März 2026 in 
der Zeit von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Sporthalle abgegeben 
werden. Die Etiketten für die Artikel sind auf www.unserbasar.
de zu generieren und gut sichtbar an den Artikeln anzubringen. 
Die ausgedruckten Etiketten sollten unbedingt mit einem Kar-
ton oder dickeren Papier verstärkt werden.
Spielsachen bzw. Schuhe bitte in einen extra Karton verpacken 
und als solchen beschriften.
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Zum Verkauf werden angeboten: gut erhaltene Kinderkleidung 
von Größe 56 bis 176, Babyartikel, Spielsachen, Schuhe, Kinder-
wagen, Autositze, Umstandskleidung, usw.
Außerdem verkaufen wir Kaffee und Kuchen, Leberkäswecken, 
Butterbrezeln und Getränke.
VERKAUF: Samstag, 14. März 2026 14.00 - 16.00 Uhr 
Von 18.30 bis 19.00 Uhr Rückgabe und Abrechnung der nicht 
verkauften Artikel. Nicht abgeholte Kleidung wird als Kleider-
spende weitergegeben.
Aus den Einnahmen werden 3 € Bearbeitungsgebühr pro Num-
mer sowie 15% vom Verkaufserlös einbehalten! Die Auszahlung 
wird auf 50 Cent gerundet

Samstag, 21.03.2026 JOB- & AUSBILDUNGS-
MESSE in Nellingen - Sporthalle

 
BERUFE LIVE ERLEBEN! Essen, Drinks, freier Eintritt - von 11 bis 
15 Uhr

Hospizverein Eleison Ulmer Alb
Unser ambulanter Hospizdienst bie-
tet Unterstützung von schwerstkran-
ken und sterbenden Menschen und 
ihren Angehörigen an. Wir begleiten 
Sie, egal wo Sie leben, ob Zuhause oder in einem Pflegeheim.
Auch besteht ein Angebot zur Begleitung trauernder Angehö-
riger.
Unser Angebot steht allen Menschen offen, unabhängig von 
Religion und Herkunft und ist kostenfrei.
Beratung gerne nach tel. Vereinbarung.
Sie erreichen uns unter: 01522 2180011 oder 01522 2180111 
Am Bahnhof 1, 89173 Lonsee-Urspring
www.hospizverein-eleison.de

Karten für den Samstag, 17.10.2026
Heinrich Del Core „Juhuu, meine Frau wird Oma!“  in der 
Nellinger Sporthalle https://kuenstlermedia-tickets.reser-
vix.de/p/reservix/event/2409550

Fahrplanänderungen und Umleitungen im 
DING wegen Sperrung der Kienlesbergstraße
Baumaßnahmen vom 13.2. bis 10.4. erfordern in ÖPNV und 
SPNV Ersatzverkehre in Ulm und der Region
Die anstehende Vollsperrung der Kienles-
bergstraße zwischen Lehrer-Tal-Weg und 
Beim Alten Fritz wegen des Abbruchs der 
Wallstraßenbrücke vom 13.2. bis 10.4.2026 
hat auch für ÖPNV und SPNV im Bereich der 
Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH (DING) weitreichende 
Auswirkungen. Fahrgäste müssen sich in Ulm sowie im regio-
nalen Bus- und Eisenbahnverkehr für fast zwei Monate auf Um-
leitungen und Fahrplanänderungen einstellen, die sorgfältig 
geplant und vorbereitet wurden.
So kommt es zu Umlenkungen und Ersatzverkehren im 
Stadtverkehr auf den Linien 2, 5, N2, 6, 8, 10, und 13 und 
im regionalen Busverkehr auf der Linie 49 von Ulm nach 
Dornstadt. Betroffen ist auch der Eisenbahnverkehr auf der 
Donaubahn im Abschnitt Ulm – Herrlingen (Zuglinien RE55, 
RS3, RB59).
Vor allem Gelegenheitsfahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt 
in der elektronischen Fahrplanauskunft auf der DING-Website 
www.ding.eu oder in der „unser DING“-App über Abfahrtszei-
ten und mögliche Fahrt-Änderungen erkundigen. Alle Informa-
tionen rund um die mehrwöchige Sperrung finden sich zudem 
stets aktualisiert unter ding.eu/Kienlesbergstrasse

Freuen Sie sich auf Musik mit dem  
ReTro Quartett
Freitag, 27.02.2026 20 Uhr , Einlass ab 19 Uhr
Martinskirche, Graf-Albrecht-Str. 48, Tomerdingen

Musikerinitiative Geislingen e.V.
Freitag, 27.02.2026, 20:00 Uhr Karaoke-Party
Samstag, 28.02.2026, 20:00 Uhr Maldito, Support: Intimate Plan

Rätsche Geislingen e. V.
Jazz@Night
Do. 26.02. 20.00 Uhr
JazzOpen
Jamsession mit dem Martin Rosengarten Trio featuring Martina 
Brandl und wechselnden Gästen. Spontane Mitmusiker*innen 
sind herzlich willkommen.
Eintritt frei.
Theater
Fr. 27.02. 20.00 Uhr
Impromatch KäSch gegen 10 vor 8
Lang erwartet, endlich da - die Revanche des Improvisations-
wettstreits zwischen KäSch (Theatergruppe der RÄTSCHE) und 
10 vor 8 aus Würzburg.
Improvisationstheater lebt von der Interaktion zwischen Mo-
deration, Publikum und Darstellenden - und ist deshalb immer 
einmalig. Denn bei diesem Spontantheater bestimmt das Pu-
blikum durch Spielideen und Vorschläge, was auf der Bühne 



Anzeigenschluss  
Farbanzeigen 

Donnerstag, 26.02.2026
um 16.00 Uhr

Anzeigenschluss  
Schwarz-Weiß-Anzeigen 

Dienstag, 03.03.2026 
um 9.00 Uhr

Telefon 07121 9793 - 0
E-Mail anzeigen@der-fink-verlag.de

ALLE Haushalte in Hülben, Römerstein,
Westerheim, Berghülen, Heroldstatt, Nellingen, 
Merklingen und Laichingen bekommen
ein Mitteilungsblatt!
Lassen Sie sich diese Aktion nicht entgehen!

Vollverteilung KW 10/2026

Spendenkonto: IBAN: DE 43 6415 0020 0005 5600 88 
www.clowns-im-dienst.de

Lachen schenken
für kranke Kinder
und ältere Menschen in Pflege
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geschieht ... Die Darstellenden wissen also nur, dass sie spielen 
- jedoch nicht was! Beim improvisierten Spielen, Singen und 
Tanzen auf der Bühne entstehen so kurze oder lange, berüh-
rende oder lustige Szenen.
Freuen wir uns auf ein spannendes Match, bei dem letztendlich 
der Applaus des Publikums über Sieg oder Niederlage entscheidet.
Eintritt: € 12,- / *9,- / **6,-
Konzert
Sa . 28.02. 20.00 Uhr
Trio Sfera

 
Veranstaltungen der vhs Laichingen-Blaubeuren-Schel-
klingen
Die Kurse des neuen VHS Programmheft Frühjahr/Sommer 
2026 sind ab sofort buchbar! Melden Sie sich jetzt zu unse-
ren Kursen an! Semesterbeginn ist bei den meisten Kursen 
direkt nach den Faschingsferien.
Gerne gibt das Team der vhs telefonisch und per Mail Auskunft 
zum Programm. Anmeldungen sind unter Tel. 07333/92520-0 
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, montags bis donnerstags von 14.00 
bis 16.00 Uhr sowie jederzeit online auf unserer Webseite www.
vhs-lai.de möglich.
Körper in Balance für Frauen 50+
Der Kurs ist ideal für Frauen, die ein sanftes Ganzkörpertraining 
machen möchten, welches Atmung und Bewegung in Einklang 
bringt. Wir trainieren im Kurs bewusst unsere Körpermitte, die 
uns Stabilität und eine gute Körperhaltung schenkt. Mit acht-
samen Pilatesübungen stärken wir die Tiefenmuskulatur, ver-
bessern Beweglichkeit und Koordination. Wir bewegen uns in 
entspannter, ruhiger Atmosphäre für mehr Wohlbefinden und 
Balance im Alltag.
Mi., ab 25.02., 17.15-18.15 Uhr (10 ×), Backhaus Merklingen, 
Hahnenweiler 1, 1. OG, Gebühr € 60,00
BodyBalancePilates® - Pilates fundiert vermittelt
In diesem Kurs vereinen sich funktionelle Bewegungslehre, 
Atemtechnik und muskuläre Stabilität zu einem ganzheitli-
chen Trainingsansatz. Das beliebte Trainingsprogramm Pilates 
trainiert langsame Bewegungsabläufe mit Fokus auf Körper-
wahrnehmung und präziser Ausführung. Es stärkt die Tiefen-
muskulatur, verbessert die Haltung und macht beweglicher. 
BodyBalancePilates® findet in ruhiger und entspannter Atmo-
sphäre statt und wird durch Atemübungen ergänzt.
Mi., ab 25.02., 18.30-19.30 Uhr (10 ×), Backhaus Merklingen, 
Hahnenweiler 1, 1. OG, Gebühr € 60,00
Kommunikation Werkstatt - Souverän sprechen, besser ver-
stehen, mit Körpersprache punkten
(Fortbildung für die Tätigkeit in pädagogischen Arbeitsfel-
dern)
Inhalte: Sicheres Auftreten; Verständnis; Körpersprache; Metho-
den Techniken, Kursleitung: Diana Speth
Mi., 04.03., 8.30-15.30 Uhr, Backhaus Merklingen, Hahnenweiler 
1, Gebühr € 99,00 (inkl. Getränk)

 
Einladung zur Mitgliederversammlung 2026
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung findet am Freitag, 
06.03.2026 in der Sporthalle Neenstetten, Ulmer Str. 32, 89189 
Neenstetten statt.
Ab 19.00 Uhr Vesper, Beginn der Versammlung ist um 19.30 Uhr.
Herr Prof. Dr. Artur Petkau hält einen interessanten Vortrag zum 
Thema  „Ertragsorientierte Forstwirtschaft in Zeiten des Klima-
wandels“.



DU BIST
MINDESTENS
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DANN WERDE
SÜDFINDER
ZUSTELLER

(M/W/D)

DU HAST AM 
WOCHENENDE 

ZEIT?

WIR FREUEN 
UNS AUF DICH!
 

Merkuria Zustelldienst 
Tel.: 0751 2955-1666 
E-Mail: info@merkuria.de
Website: www.merkuria.de

Wir verkaufen im Bieterverfahren
in Westerheim

Multifunktionales Gewerbeobjekt mit Werkstatt/Fertigung, Lager, Büro &  Ausstellung

Das Bieterverfahren beginnt mit einem Startpreis von 699.000,- €.

 07333 9500 250  |  www.immodrive.de

 
 

Kaufmännischer Sachbearbeiter 
Früh-/Spätschicht (m/w/d) Vollzeit 

Gerne auch Quereinsteiger 

Unser wachsendes Ausbildungs-, Kompetenz- und Qualitätscenter freut sich 
auf Verstärkung! Bisher haben wir 40 motivierte Kolleginnen und Kollegen 
eingestellt, und jetzt suchen wir genau dich, um gemeinsam noch 
erfolgreicher zu sein.  

 
Bewerben Sie sich direkt mit Ihrem Lebenslauf, gerne auch per 
Whatsapp. 
Tel. 0157-522 26 316 
bewerbung@adac-truckservice.de 

:

Nutzen Sie gezielt 
die Amtsblätter in Ihrer Umgebung 
für Ihre Stellensuche.

Telefon 07121 9793-0
E-Mail anzeigen@der-fink-verlag.de

MUT.
HILFE.
HOFFNUNG.

Kreissparkasse Tübingen IBAN: DE10 6415 0020 0000 1260 63
VR Bank Tübingen eG IBAN: DE26 6406 1854 0027 9460 02

Tel. 0 70 71 / 94 68 -11, www.krebskranke-kinder-tuebingen.de

UNSERE SPENDENKONTEN

Helfen Sie krebskranken 
Kindern und deren Familien 
mit Ihrer Spende!




